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evangelıschen Kirche »Deutschland ach der Kapıtulation« Zum Erfolg habe chließlich 1UT die
Inıtiatıve Wurms geführt, der Fortführung des 1941 VO:  - ıhm inıtıerten »Einigungswerkes« sıch NunNn

SOZUSAafCN selbst Z.U) »Sprecher der bekennenden Kirche« ernannte und diesen Führungsanspruch
zunächst gegenüber den Besatzungsbehörden, ann auch gegenüber den Landeskirchen und kırchlichen
reisen außerhalb Deutschlands durchzusetzen begann S Wıe Wurm die Legıtimität SC1INCI
Inıtiatıve Schreiben die Leıtungen der evangelischen Landeskirchen Deutschland produzlerte
® 300—302), 1ST bemerkenswert S1e wırd der Einleitung dargestellt (S 46{ — Bild und
Bedeutung der Treysaer Konterenz lassen sıch auf diese Weiıse Prazisıicrch In Treysa die beiden Flügel
der Bekennenden Kırche NUr durch Inhaber VO|  3 Leiıtungsämtern SCWESCH und die Urgane der
bruderrätlichen Bekennenden Kirche als solche überhaupt nıcht (S 50), ZUm Zorn Niemöllers (und wohl
auch des Verfassers), weıl Niemöllers Hoffnungen auf C1iNe Erneuerung »VOoN unten« Treysa unterlauten
wurden (vgl 47 49); die Treysa versammelten Kirchenführer hätten neben der Neuordnung der
Kırche re drängende Fragen besprechen« sollen (D 50), offensichtlich den grundlegenden
Vorstellungen Wurms VO: »Oberhaupt der evangelischen Kirchen« gehört hat (vgl 4 / auch
das Dokument 7 VO] Aprıl

[ hieses der »Einleitung« o dargestellte Bıld wiırd den folgenden 104 »Dokumenten«
quellenmäßig sehr dicht elegt Die Herausgeber StuUutfzen sıch dabei auf eiNEC »langjährige Sammelarbeit« (ın
Zusammenhang Mit CISCNCN monographischen Arbeiten) und »gezielte Recherchen« Schon veröffentlichte
Dokumente DUr AusnahmeFtällen wiederholt (S Das unterstreicht den Quellenwert dieser
»Dokumentation«

Dıie strenge Konzentration auft ein Kapıtel »evangelischer« Kirchengeschichte mag sıch methodisch
Martın YItZbegründen lassen, der Hıstoriker wırd S1IC trotzdem edauern

RUDOLF MORSEY KONRAD REPGEN Christen und Grundgesetz Mıt Nachwort Vvon Bischof Karl
Lehmann Paderborn Ferdinand Schönıngh Verlag 1989 1595 Kart 0

» Wer S1C äandern wıll will anderen als den konkreten Bonner Staat « Mıt diesem Satz, der siıch auf die
»N OoOM1NAatıO Dei« der Priäambel des Grundgesetzes (GG) für die Bundesrepublik Deutschland bezieht,
beschloß Konrad Repgen seinen Beıtrag »Der historische Ort des Grundgesetzes 1648 1798 1949«
(D 32) Wer diesen Satz Jahre 1991 lıest, WIr: diese (prophetische) These in Zusammenhängen sehen, die
VO' Vertasser März/April 1989 nıcht berücksichtigt werden konnten, weıl S1C och nıcht Sıcht
Es unterstreicht die Bedeutung dieser Publıkatıion, durch die seıit dem Herbst 1989 sıch
überstürzenden Entwicklungen nıcht Aktualıtät verloren, sondern hat

Der VO:  3 Rudolf Morsey und Konrad Repgen herausgegebene ammelband veröffentlicht Beıtrage
Tagung, der die » Kommissıon tür Zeitgeschichte« SIC wiırd hier ( definiert als »freier Zusammen-
schlufß katholischer Wissenschaftler« AUS Anlaß des 40jährigen Bestehens der Bundesrepublik Deutsch-
and für den 31 März/1. April 1989 ach Köln die »interessierte und fachkundige OÖffentlichkeit«
eingeladen hatte. Prominente Teilnehmer der Bundespräsident und der Vorsitzende der Deutschen
Bıschotskonterenz (Vorwort) »Christen beider Konfession, VO|  3 denen dıe eisten hohen Amtern
der sınd« wollten, berichtet das Vorwort, »VonNn ıhrem jeweılıgen Fach her siıch selbst und der
Offentlichkeit Rechenschaft geben« ber die »geschichtlichen Vor: aussetzungen von 1949 und die
geschichtlichen Ergebnisse der etzten 0 Jahre« geleitet VO:  — der nıcht C1NCIIN CISCNCNH Reterat
behandelten Frage, »ob Politik AUS christlicher Verantwortung uch in Zukunft gestaltende raft SC1MN

ann« (S 9)
In den einzelnen Beıträgen wiırd das Thema »Christen und Grundgesetz« AUS historischer, juristischer,

politikwissenschaftlicher und kirchlicher Sıcht ehandelt (D Was heißt diesem Zusammenhang
»kirchlich«? Der Verlag (ım Klappentext) verwendet den Begriff kırchlich« nicht, sondern »verfachlicht«
AUS »theologischer« aus »staatskırchenrechtlicher« Sıcht us  < Vor solcher »Verfachlichung« hatte ber
gerade Bischof Karl Lehmann, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, SC1INCIIH Nachwort
geWarnt Das Thema »Christen Grundgesetz« lasse sıch nıcht auf das »formale, institutionell
ausgebildete Staat-Kırche-Verhältnis« beschränken, ıhn interessier'! mehr och der »Beıtrag der Christen«
Z.U) Entstehen des Grundgesetzes. » Was haben die Christen der beiden großen Kiırchen — nıcht NUur der
Vertretung amtlıcher Instanzen, sondern gerade uch die Lajen 4aus der Substanz ıhres Glaubens ZU)]

Autfbau, Z.U) Grundrechtskapitel, Z.U)] Föderalismus USW. beigetragen ?« (S. 150) Dieser Appell, beim
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Gesamtthema »Christen und Kırchen« »gerade uch die Lajen« 1Im Auge haben, richtet sıch nıcht
die utoren (dort ware Beitrag Beıtrag tehl m Platze), sondern wendet sıch die »Öffentlichkeit«,
vorab die Medien (vgl

Im Zusammenhang mıiıt der »Bewährung«, die das Grundgesetz gegenwärtig bestehen hat, wirken die
einzelnen Beiträge WwIıe ıne ebenso verläßliche wI1ıe präzıse Einführung und Einübung in das Leistende:
»Der hıstorische Ort des Grundgesetzes: 1648 1789 1949« Konrad Repgen) »Verfassungziele der
Kiırchen besonderer Berücksichtigung des Grundgesetzes« au Mikat) »Die Kirchen dem
Grundgesetz 9—-1989« (Axel Freiherr “von Campenhausen). »4 Jahre Grundgesetz ıne Bestandsauf-
nahme« (Hans Maıer) »40 Jahre Grundgesetz ıne Bestandsautnahme« (Roman Herzog). »Christen,
Grundgesetz und Grundrechte« anfre. Spieker); dieser Beıtrag wurde nachträglıch aufgenommen (S 8
„Nachwort« (Bischof Karl Lehmann).

Wer der Geschichte lernen bereit und in der Lage Ist, wırd z.B mıiıt Gewinn die Geschichte der
Forderungen verfolgen, die 11 1948 VO|  - katholischer und evangelischer Seıite dem Parlamentari-
schen Rat vorgelegt wurden: das Recht leben und das Recht auf die Unverletzlichkeit des Körpers,die Regelung des Verhältnisses Von Staat und Kırche, das Elternrecht bezüglich der Schule und das
Recht der Privatschulen, 4.die Frage des Reichskonkordates (5. 54—69; 1kat) Ahnlich ehrreich die
Darstellung des politischen Engagements der Christen ın Sachen Grundrechte seıt 1945 ja  >
Spieker) der dıe Darstellung des Staat-Kıirche-Verhältnisses dem Grundgesetz (S /9—84; Campen-ausen) Zu den hıstorisch-politischen Erfahrungen gehört ebenso die Erinnerung daran, Parlamen-
tarıschen Rat die Verfassungsziele der Kırchen »aus eiıner Posıtion der Miınderheit« vorzutragen
(5,67: Mikat), wIıe dıe Analyse der Entwicklung uUuNnNsercs »Parteiensystems« (D 121—-125; Herzog). Dıie
Beiträge Von Repgen und Maıer lassen offen, daß gerade VO Grundgesetz her Wege einem typischenGeschichtsbild und Geschichtsbewußtsein g1bt. Maıer schließt seiınen Beitrag mıiıt dem Wunsch, dafß die
Deutschen »sich Manc. 5SOgar ihrer gegenwärtigen Verfassung treuen« (5. 110) Auch WENN, wIıe

Herzog seınen Beitrag Frühjahr 1989 chlofß, »Mıt Verfassungen alleın die Zukunft cht pachten
Martın Gritz1St« > 125)

ERNST-WOLFGANG BÖCKENFÖRDE: Polıtischer Auftrag und kırchliches Handeln ten Staat
Gesellsc! Kirche 2 Freiburg: Herder Verlag 1989 237 Geb 49 ,—

Seit mehr als drei Jahrzehnten analysıert der Staatsrechtler und Rechtshistoriker Ernst-Wolfgang Böcken-
Oor'! mıiıt kritischem Blick den Weg der Katholischen Kırche 1ın der Bundesrepublik. Im zweıten Band seiner
»Schritten Staat Gesellschaft Kirche« bringt Aufsätze und Vorträge den Jahren 1960 bıs 1984
ZU) Wiederabdruck, die »Inhalt, Umfang und renzen des ‚polıtischen Mandats« der Kırche« (S
kreisen. Dabei geht der heute nıcht miınder brisanten Frage nach, wWann kırchliche Amtsträger die
»Umsetzung und Verwirklichung der christlichen Botschaft« (5.7) 1m politischen Raum dem freien
Ermessen der Gläubigen überlassen sollten und Wann s1e des Evangelıums wiıllen politischemBekenntnis selbst sınd

Das Kapıtel des Buches (D 15—87 en! reıi gemeinsam mıt Robert Spaemann verftaßte Autsätze ZuUur

bundesrepublikanischen Debatte einer nuklearen NATO-Abwehrstrategie Anfang der sechzigerJahre Die
Grundthese, der Böckentörde uch heute uneingeschränkt steht, »keın aDsolutes Verteidigungs-recht« geben könne und eın »FEınsatz Kampfmittel« der »unkontrollierbaren
Zerstörungswirkungen« selbst ZUuUr Verteidigung der eıgenen politischen Freiheitsordnung »sıttlıch NeTrT-
laubt« se1l (5.8, vgl! 5. 69), wirkte auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges mıiıt Mauerbau und
Schießbefehl ungemeın provokatıv.

Auch die ıer Beıträge des Kapıtels (D 21-158) sınd auf dem Hıntergrund aktueller zeitgeschichtlicherEntwicklungen verstehen: das Aufkommen der politischen Theologie Ende der sechziger ]ınsbesondere infolge der Reflexion südamerikanischer Unrechtszustände kontrastiert ın eigenwilligerWeıse den ıIn der Bundesrepublik gerade vollzogenen Rückzug der tskirche aus einer VO:  3 vielen als
CN empfundenen (parteı)polıtischen Bindung. Ob die VvVom Vertasser vorgeschlagene Aufgabentrennungzwıschen priesterlicher Verkündigung und laıkalem Weltauftrag immer strikt einzuhalten ist, wırd
insbesondere auf Grund der Erfahrungen ach dem Untergang des DDR-Regimes in Frage stellen se1N:
zumindest vorübergehend sınd Sıtuationen denkbar, ın denen uch kirchliche Amtsträger sıch cht davor
drücken dürten, eın politisches Vakuum aufzufüllen und polıtische Autbauarbeit eisten.


